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Zweigniederlassung, unselbstständige Zweigstelle 
(Filiale, Betriebsstätte) 

 
 

Errichtung einer Zweigniederlassung oder Betriebsstätte 

Viele Unternehmen wollen expandieren, neue regionale Märkte erschließen und dabei 
an einem neuen Standort eine Betriebsstätte eröffnen. Dabei stellt sich die Frage, in 
welcher Form diese neue Niederlassung im Unternehmensgefüge rechtlich organisiert 
werden kann. Für diesen Fall finden sich im deutschen Recht drei Möglichkeiten: 

• die Gründung eines Tochterunternehmens  

• die Errichtung einer „selbstständigen“ Niederlassung (Zweigniederlassung)  

• die Errichtung einer unselbstständigen Niederlassung (unselbstständige Zweig-
stelle) 

 
 

Tochtergesellschaft 

Mit der Gründung eines Tochterunternehmens entsteht ein vom Mutterunternehmen 
rechtlich unabhängiges, selbstständiges Unternehmen.  

Die Aufnahme der Tätigkeit ist beim zuständigen Gewerbeamt anzuzeigen („Gewerbe-
anmeldung“) (Infoblatt ����G08 „Betriebsbeginn stets beim Gewerbeamt anzeigen“ und 
Infoblatt �G12 „Fragen zum Gewerberecht“, jeweils Kennzahl 119).  

Für Gewerbeanmeldungen kann auch der EA-Saar eingeschaltet werden. Er ist bei der 
Gemeinsamen Geschäftsstelle, Standort IHK Saarland, zu erreichen unter mail@ea-
saar.saarland.de, Tel: (0681) 9520-600.  

Die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister erfolgt im Saarland beim Amtsge-
richt Saarbrücken – Registergericht – über das beurkundende Notariat (Infoblatt 
����GR15 „Das Handelsregister“, Kennzahl 1339). Es leitet die Unterlagen weiter. 

Wie bei jeder Unternehmensgründung sind also die für die jeweilige Rechtsform gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen maßgeblich. Selbst wenn es sich um einen aus-
ländischen Gründer handelt, gelten ausschließlich deutsche Vorschriften für die Grün-
dung, Gewerbeanmeldung und Handelsregistereintragung. 

Steuerrechtlich wird zwischen Tochter- und Mutterunternehmen ein Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der ein Organschaftsverhältnis begründet. 
Dieser Vertrag verpflichtet die Tochtergesellschaft dazu, die Leitungsmacht des Unter-
nehmens auf die Muttergesellschaft zu übertragen und dieser den Gewinn abzuführen. 
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Ein solcher Vertrag ist deshalb notwendig, weil die Tochtergesellschaft eigenständig 
Verträge abschließt, ohne dass die Muttergesellschaft Vertragspartner wird. 

Informationen zu den in Deutschland möglichen Rechtsformen können Sie unter der 
auf unserer Homepage Kennzahl 744 einsehen. 
 
 

Zweigniederlassung 

Eine Zweigniederlassung im Sinne des § 13 HGB ist keine eigene, von dem Unter-
nehmen der Hauptniederlassung getrennte juristische Person. Sie ist rechtlich und or-
ganisatorisch Teil der Hauptniederlassung und unterliegt somit auch dem Recht der 
Hauptniederlassung. Nur im Handelsregister eingetragenen Unternehmen können eine 
Zweigniederlassung gründen. Da sie jedoch kein selbstständiges Unternehmen ist, ist 
sie nicht eigenständiger Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs (HGB) und auch 
nicht selbstständig rechtsfähig.  

Die Zweigniederlassung ist ihrer Organisation nach eine vom Hauptgeschäft räumlich 
getrennte Niederlassung, die gewissermaßen als zusätzlicher, auf die Dauer gedach-
ter Mittelpunkt des Unternehmens – sozusagen als abgezweigte Stelle – geschaffen 
ist. Sie hat einen eigenen Gerichtsstand, von dem aus wesentliche Geschäfte selbst-
ständig erledigt werden. Vertragspartner für alle vorgenommenen Geschäfte ist immer 
die Hauptniederlassung, auch wenn diese sich im Ausland befinden sollte. 

Ist die Zweigniederlassung von einem ausländischen Unternehmen errichtet, so ist sie 
abhängig von dem auf den Hauptsitz anzuwendenden ausländischen Recht.  

Die typischen Merkmale einer Zweigniederlassung sind: 

• Organisation in der Form, dass eine selbstständige Teilnahme am Geschäfts-
verkehr möglich ist, d. h. bei Wegfall der Hauptniederlassung könnte die Zweig-
niederlassung quasi fortbestehen 

• Räumliche Trennung vom Hauptsitz 

• Erledigung von Geschäften, die typisch für das ganze Unternehmen sind  

• Aufweisen einer gewissen Selbstständigkeit u. a. 
o eigene Leitung  
o eigene Dispositionsfreiheit  
o gesonderte Buchführung, 
o eigene Bilanzierung 
o eigenes, von der Hauptniederlassung zugewiesenes Geschäftsvermögen 
o eigenes Bankkonto 
o Leiter mit Handlungsvollmacht/Prokura 

Der Leiter der Zweigniederlassung vertritt sie nach außen hin selbstständig. 
Schuldnerin ist allerdings immer die Hauptniederlassung als natürliche oder juristische 
Person! 

 
Anmeldung 

Die Errichtung der Zweigniederlassung einer inländischen Gesellschaft oder eines Ein-
zelkaufmanns ist in notariell beglaubigter Form beim Registergericht des Hauptsitzes 
zur Eintragung anzumelden. Die Eintragung erfolgt also grundsätzlich nicht beim 
Amtsgericht, das für den Ort zuständig ist, an dem die Zweigniederlassung ihren Sitz 
hat. Anzumelden sind dabei Firma, Gegenstand und Anschrift der Zweigniederlassung. 
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Da die Zweigniederlassung kein eigenständiges Unternehmen sondern Bestandteil des 
Gesamtunternehmens ist, ist die Firma, also der Name, der Zweigniederlassung in der 
Regel mit der des Hauptsitzes identisch. Zusätze (z. B. „Niederlassung Saarbrücken“ 
oder „Zweigniederlassung Deutschland“) sind möglich. Weicht die Firma der Zweignie-
derlassung von der des Hauptsitzes ab, muss die Firma des Hauptsitzes in der Firma 
der Zweigniederlassung enthalten sein (z. B. Friede Bestattungen, Zweigniederlassung 
der Letzte Ruhe Bestattungen GmbH). Gerne helfen wir Ihnen bei der Überprüfung 
des von Ihnen gewählten Firmennamens (Ansprechpartner: Georg Karl, Tel.: 
0681/9520-610, Mail: georg.karl@saarland.ihk.de). 

Die Anmeldung von Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen erfolgt (e-
benfalls in notariell beglaubigter Form (s. o.)) bei dem für den Sitz der Zweigniederlas-
sung zuständigen Registergericht (im Saarland: AG Saarbrücken – Registergericht). 

Die Aufnahme der Tätigkeit ist zusätzlich beim zuständigen Gewerbeamt anzuzeigen, 
auch hier kann der EA-Saar eingeschaltet werden (s. o.).  

Auf den Geschäftsbriefen müssen die Angaben zum Hauptsitz aufgeführt werden. Un-
ter der Kennzahl 70 können Sie die erforderlichen Angaben, je nach gewählter Gesell-
schaftsform, nachlesen.  
 
 

Unselbstständige Zweigstelle (Betriebsstätte, Niederlassung, Filiale) 

Ein Unternehmen kann mehrere Geschäftslokale (Betriebsstätten, Niederlassungen, Fi-
lialen) haben. Eine solche Filiale, gewerberechtlich als unselbstständige Zweigstelle 
bezeichnet, ist in jeder Beziehung vom Hauptsitz abhängig. Sie ist kein eigenständi-
ges Unternehmen. Auch Rechnungen werden im Namen der Zentrale ausgestellt. Da 
hier ein einheitlicher Geschäftsbetrieb an lediglich räumlich verschiedenen Stellen vor-
liegt, dürfen diese Betriebsstätten keine von der Hauptniederlassung abweichende ei-
gene Firma, also Unternehmensnamen, führen. Jede Betriebsstätte muss beim zu-
ständigen Gewerbeamt angemeldet werden, auch hier kann der EA-Saar eingeschaltet 
werden. Eine Eintragung im Handelsregister kann nicht erfolgen! 
 
 

Repräsentanz 

Vielfach fällt im Zusammenhang mit der Errichtung von Niederlassungen insbesondere 
ausländischer Unternehmen der Begriff „Repräsentanz“. Diesen Begriff kennt das deut-
sche Gewerbe- bzw. Handelsrecht nicht. Entweder wird das Büro des betreffenden Un-
ternehmens in Deutschland als Bestandteil der eigenen Organisation selbst gewerblich 
tätig, dann handelt es sich rechtlich um eine unselbstständige Zweigstelle, oder als im 
Handelsregister einzutragende Zweigniederlassung. Beide sind gewerberechtlich an-
zumelden und ggfs. als Zweigniederlassung im Handelsregister einzutragen.  

Wird nur ein Büro eröffnet, das von einem externen und entsprechend beauftragten 
selbstständigen Gewerbetreibenden (z. B. einem Handelsvertreter) geleitet wird, liegt 
keine eigenständige gewerbliche Betätigung des Unternehmens vor. Die Tätigkeit des 
Repräsentanten dient dabei oft der Marktforschung, der Kunden-/Lieferanten-
Kontaktpflege und ggf. in einem kleineren Rahmen dem Kundenservice. Tätigkeiten, 
die einen gewerblichen Hintergrund vermuten lassen, sind nicht gestattet. Dazu zählt 
schon die Erstellung oder die Weitergabe eines Angebotes auf eigenen Geschäftspa-
pieren.  
 



  4/4 

 

Baustellen 

So genannte (Wander-)Baustellen, die von einem Bauunternehmer für die Durchfüh-
rung eines Bauvorhabens eingerichtet werden, sind in der Regel gewerberechtlich kei-
ne „unselbstständigen“ Zweigstellen. Werden jedoch bei so genannten Baubüros auf 
Großbaustellen unmittelbar Geschäfte mit Dritten abgewickelt, so liegt eine unselbst-
ständige Zweigstelle vor, die wiederum beim Gewerbeamt anzuzeigen ist (s. o.). Eine 
steuerrechtlich relevante „Betriebsstätte“ liegt im Normalfall immer dann vor, wenn die 
Bautätigkeit über sechs Monate andauert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann 
eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.  


